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Hansestadt Stendal   Vorlage Datum: 02.02.2016 

Amt: 30 - Rechtsamt Drucksachennummer: Öffentlichkeitsstatus: 
öffentlich 

Az.: 30-10.00.05-2015.01 VI/352  

TOP: Neufassung der Hauptsatzung 
 

Auswirkungen auf die Ortschaften der Hansestadt Stendal: 

Belange der Ortschaften werden berührt. x ja  nein 

Die betroffenen Ortschaftsräte werden angehört. x ja  nein 

Das Zweitbeschlussverlangen kann geltend gemacht werden. x ja  nein 

 
 

Beratungsfolge: Beratungsergebnis: 

Ortschaftsrat Jarchau am: 07.03.2016  

Ortschaftsrat Möringen am: 07.03.2016  

Ortschaftsrat Nahrstedt am: 07.03.2016  

Ortschaftsrat Uchtspringe am: 07.03.2016  

Ortschaftsrat Wittenmoor am: 07.03.2016  

Ortschaftsrat Borstel am: 09.03.2016  

Ortschaftsrat Dahlen am: 09.03.2016  

Ortschaftsrat Uenglingen am: 09.03.2016  

Ortschaftsrat Vinzelberg am: 09.03.2016  

Ortschaftsrat Volgfelde am: 09.03.2016  

Ortschaftsrat Wahrburg am: 09.03.2016  

Ortschaftsrat Buchholz am: 10.03.2016  

Ortschaftsrat Groß Schwechten am: 10.03.2016  

Ortschaftsrat Heeren am: 10.03.2016  

Ortschaftsrat Staffelde am: 10.03.2016  

Ortschaftsrat Bindfelde am: 11.03.2016  

Ortschaftsrat Insel am: 11.04.2016  

Ortschaftsrat Staats am: 11.04.2016  

Haupt- und Personalausschuss am: 29.03.2016  

Stadtrat am: 11.04.2016  

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Finanzierung  ja Gesamtbetrag:  Euro x nein 

Wenn ja Produktkonto Betrag 

Produktkonto (Ermächtigung)   Euro 

 Ergebnisplan    

 Mehr-,  Minderaufwendungen   Euro 

 Mehr-,  Mindererträge   Euro 

 Finanzplan    

 Mehr-,  Minderausgaben   Euro 

 Mehr-,  Mindereinnahmen   Euro 

 

Folgekosten: x nein 

  ja Gesamtbetrag  Euro 

  jährlich Betrag  Euro ab Jahr  

  einmalig Betrag  Euro im Jahr  

Sichtvermerk der 
Kämmerin: 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die als Anlage 1 beigefügte Hauptsatzung mit dem als Anlage 3 
beigefügten Lageplan. 
 
Begründung: 
 
Der Bedarf zur Anpassung der Hauptsatzung hat sich aus verschiedenen Gründen ergeben. 
Einige Änderungen wurden von der Fraktionen SPD/FDP/Piraten/Ortsteile und der Fraktion 
DIE LINKE – Bündnis 90/DIE GRÜNEN beantragt, andere beruhen auf Anpassungen an 
veränderte Umstände. Eine Überarbeitung der aus dem Stadtrat heraus vorgeschlagenen 
Regelungen hat zu der jetzt vorgelegten Fassung geführt.  
 
Sie beinhaltet neben kleineren redaktionellen Änderungen 

 die Klarstellung, dass die Ausschüsse auch dann im Rahmen ihrer Zuständigkeit für 
den Stadtrat entscheiden, wenn dieser die Aufgaben eines Ortschaftsrates 
wahrnimmt, 

 die teilweise Änderung der Zuständigkeit bei Personalmaßnahmen, 

 die Anpassung der Zuständigkeit für die Annahme von Spenden an die von der 
Kommunalaufsicht erhöhten Wertgrenzen, 

 eine Änderung der Regelungen von Bürgerbefragungen und bei Eintragungen in das 
goldene oder das Ehrenbuch der Stadt sowie 

 eine Anpassung der Grenzen der Ortschaft Wahrburg am Sportplatz und zum 
Wohngebiet Stadtsee hin. 

 
Eine inhaltliche Vorprüfung durch die Kommunalaufsicht war entgegen einer bisherigen 
Übung aufgrund eines dortigen Personalengpasses nicht möglich. Um weitere 
Verzögerungen zu vermeiden sollte eine Beschlussfassung gleichwohl schon jetzt erfolgen, 
zumal die Wahrscheinlichkeit von Beanstandungen eher gering einzuschätzen ist. Die 
Änderung der Grenzen der Ortschaft Wahrburg gefährdet nach einer gesondert eingeholten 
Auskunft der Kommunalaufsicht deren Bestandsschutz nicht. 
 
Die Zuständigkeit des Stadtrates für die abschließende Entscheidung ergibt sich aus § 45 
Abs. 2 Nr. 1 KVG. 
 
 
 
Klaus Schmotz 
Oberbürgermeister 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
1. Entwurf der Hauptsatzung (Beschlussfassung) 
2. Entwurf der Hauptsatzung (Arbeitsfassung) 
3. Lageplan Wahrburg (zugleich Anlage 1 zur Hauptsatzung) 
4. Skizze der in Wahrburg zu tauschenden Flächen 
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